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ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 
gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V. m. § 74 LBO Landesbauordnung Baden-Württemberg 

 Äußere Gestalt baulicher Anlagen 1.

§ 74 Abs.1 Nr. 1 LBO 

1.1 Dachform, Dachgestaltung, Dachaufbauten 

Die Dachform ist unter Berücksichtigung der festgesetzten maximalen Trauf- und Ge-

bäudehöhen entsprechend der Vorgabe in der Nutzungsschablone auszubilden. 

Bei Pultdächern stellt die niedrigere Dachkante den Bezugspunkt für die maximale 

Traufhöhe dar (vgl. rote Linie in Prinzipskizze Traufhöhe Pultdach) 

 

Die Dachform der Garagen, Carports und Nebenanlagen ist freibleibend. 

Zur Eindeckung von geneigten und nicht begrünten Gebäudedächern sind ziegel-, zie-

gelähnliche oder Betondachsteine in gedeckten Farbtönungen zu verwenden. Reflektie-

rende oder blendende Materialien sowie Faserzement sind als Dachdeckung unzulässig. 

Als Dachaufbauten sind Zwerchhäuser, Schlepp- und Satteldachgauben zulässig. 

Dachaufbauten sind farblich dem Hauptdach anzupassen. Dachaufbauten dürfen in ihrer 

Summe die Hälfte der Gebäudelänge nicht überschreiten.  In der Dachfläche sind über-

einander liegende Dachaufbauten nicht zulässig. 

Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergien sind als In-Dach- oder Auf-Dach- Mon-

tage mit maximaler Aufbauhöhe von 20 cm zulässig und als zusammenhängende Mo-

dul-Fläche anzulegen.  

 

        Abb. 1: Prinzipskizze: Relevante Dachkante für Traufhöhe Pultdach, Quelle: bhm 
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1.2 Fassadengestaltung 

Grelle und reflektierende Farben und Materialien sowie Leuchtfarben sind grundsätzlich 

für alle baulichen Anlagen nicht zulässig. Die Außenwände sind als helle Putzflächen 

abzubilden.  

Die zulässigen Farben für Putzflächen werden nach dem handelsüblichen sogenannten 

„Natural Color System (NCS)“ definiert. Zulässig sind nur Putzflächen mit einem 

Schwarzanteil und einem Buntanteil von jeweils höchstens 10%. Diese Vorgabe gilt 

auch für Garagen, Carports und Nebenanlagen. 

 Werbeanlagen 2.

§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO 

Maximal zwei Werbeanlagen sind an Stätten eigener Leistung zulässig. Fremdwerbun-

gen sind nicht zulässig.  

Werbeanlagen an Gebäuden sind mit jeweils max. 2,5 m² zulässig. Freistehende Wer-

beanlagen sind mit jeweils max. 1,0 m² zulässig.  

Unzulässig sind: Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem oder laufendem Licht 

und Booster (Lichtwerbung am Himmel). 

 Grundstücksgestaltung 3.

§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO 

3.1 Einfriedungen 

Tote Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von maximal 1,0 m zulässig. Als unterer Be-

zugspunkt für die Höhe der Einfriedungen gilt entlang von öffentlichen Verkehrsflächen 

die Bordsteinoberkante an sonstigen Grundstücksgrenzen die Geländeoberfläche. 

Einfriedungen mit Stacheldraht sind nicht zulässig. 

 Versorgungsleitungen 4.

§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO 

Die Leitungen für elektrische Energie sind in Erdkabel zu verlegen. 
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 Stellplatzverpflichtung 5.

§ 74 Abs. 2 Nr. 2 LBO 

Die Anzahl der notwendigen Stellplätze ist auf mindestens 2 Stellplätze je Wohneinheit 

festgesetzt. Der Stellplatz in der Garagenzufahrt darf nicht zur Stellplatzermittlung her-

angezogen werden. 

 Umgang mit Niederschlagswasser 6.

§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO 

Anfallendes Regen-, Dach- und Oberflächenwasser der Baugrundstücke, das unbehan-

delt abgeleitet werden kann, ist über geeignete Retentionsanlagen gedrosselt dem Ab-

wasserkanal zuzuführen. Pro Gebäude ist eine Retentionszisterne mit einem Gesamtvo-

lumen von mindestens 3,0 cbm und einem Drosselablauf in der Größe 0,1l/sec herzu-

stellen. Alternativ sind andere geeignete Retentionsanlagen zulässig (z.B. Retentions-

mulden, Flachteiche o.Ä.) 

Für eine zusätzliche Nutzung des Oberflächenwassers als Brauchwasser kann das Zis-

ternenvolumen um das entsprechende Nutzungsvolumen erhöht werden. 

Eine solche Brauchwassernutzung ist ebenso wie Zisternen (bzw. Retentionsanlage) 

einschließlich Zulauf, Retentionsbereich und Auslauf in den Bauvorlagen dazustellen. 

 

 

 

    

 


